
 
 
 

 
Netzwerk der Europäischen 
Verbraucherzentren 
 

TOURISMUS IN RUMÄNIEN 
 
Diese Broschüre bietet Ihnen Informationen über 
das Autofahren in Rumänien. Sie beinhaltet 
praktische Tipps und wichtige Informationen über 
gesetzliche Hintergründe zu allen Bereichen. Wir 
haben uns bemüht, alle relevanten Informationen, 
die die Reise nach Rumänien und Ihren Aufenthalt 
dort betreffen, hinzuzufügen. Bitte beachten Sie, 
dass dies keine wortwörtliche Darlegung der Gesetze 
ist, sondern eher als Ratgeber dienen soll. 
 
Autofahren in Rumänien 
 In den letzten Jahren wurden die Verkehrsregeln in Rumänien mit der 
Einführung eines Strafpunktesystems geändert. 

 

Papiere 

 Das Mindestalter zum Auto fahren beträgt 18 Jahre in Rumänien. Kinder 
müssen mindestens 12 Jahre alt sein, um auf dem Beifahrersitz Platz 
nehmen zu dürfen. Kinder unter 12 Jahren müssen auf der Rückbank sitzen 

und, sofern sie vorne sitzen, einen speziellen Sicherheitsgurt tragen oder auf 
einem geeigneten Kindersitz sitzen (für Kinder unter 3 Jahre). 

 Sie sind dazu verpflichtet, Ihren Führerschein, die Fahrzeugpapiere und 
Versicherungsdokumente mit sich zu führen. Führerscheine, die von den 
Mitgliedstaaten der EU ausgestellt wurden, werden in Rumänien anerkannt. 
Auch Führerscheine, die in anderen Ländern (außerhalb der EU) ausgestellt 
wurden, werden anerkannt, allerdings nur dann, wenn Sie die Regeln 
einhalten, die in internationalen Abkommen festgelegt sind. 

 

Geschwindigkeitsbeschränkungen 

 Die allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkungen in Rumänien sind:  

 50 km/h innerorts 
 90k m/h außerorts (normale Straßen) 
 130 km/h auf Autobahnen 
 100 km/h auf Schnellstraßen und Bundesstraßen. 
 

 Bitte beachten Sie: In Rumänien gibt es im gesamten Land fixe 
Verkehrsradarsysteme,. Die Standorte dieser Radarkontrollen werden 
durch dieses Schild angekündigt. Eine Liste aller Aufstellungsorte 
während bestimmten Zeiträumen steht Ihnen auf der Seite der rumänischen 
Polizei zur Verfügung: http://www.politiaromana.ro/dpr/radare.htm.  

 Die Strafen für die Überschreitung der Geschwindigkeitslimits reichen von 
30 € bis 300 € und von zwei bis sechs Strafpunkten. Bei Überschreitungen 
von 50 km/h oder mehr wird der Führerschein für 90 Tage entzogen. 

 Die Strafen müssen vor dem zuständigen Gericht der Stadt, in der der 
Verstoß begangen wurde, innerhalb von 15 Tagen nach Straferhalt 
angefochten werden. 

Sicherheit 

 Das Tragen der Sicherheitsgurte ist Pflicht für alle Fahrzeuginsassen. Es 
muss einen Sicherheitsgurt pro Passagier geben. Das Bußgeld für einen 
Verstoß gegen diese Pflicht variiert zwischen 30 und 40 € und zwei 
Strafpunkten. 



 Das Nutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt ist verboten, sofern 
Sie keine Freisprechanlage benutzen. 

 

Alkohol und Drogen 

 Das Fahren unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ist in Rumänien 
verboten und wird bestraft. 

 Falls der Blutalkoholwert weniger als 0,8 g/l beträgt, variiert die Strafe 
zwischen 125 € und 300 € und der Führerschein wird für 90 Tage entzogen. 

 Falls der Blutalkoholwert 0,8 g/l überschreitet, gilt der Verstoß als 
Gesetzesübertretung und wird mit einer Gefängnisstrafe von einem bis fünf 
Jahren bestraft. Dieselbe Strafe gilt für das Fahren unter Einfluss von 
Drogen. 

 Eine Person, die sich weigert, sich einem Alkohol- oder Drogentests zu 
unterziehen, muss mit zwei bis sieben Jahren Gefängnisstrafe rechnen. 

 

Mautpflichtige Straßen 

 Falls Sie nach Rumänien fahren, beachten Sie bitte, dass Sie bei der 
Einreise eine Gebühr zahlen müssen, um die nationalen Straßen nutzen zu 
dürfen. Sie erhalten dann eine Vignette, die Sie sichtbar an der Frontscheibe 
befestigen müssen. Diese Vignette benötigen Sie für die Nutzung von 
Autobahnen und den Hauptstraßen außerhalb der Städte. Bitte beachten Sie, 
dass Sie mit einer hohen Strafe rechnen müssen, wenn Sie sich keine 
Vignette kaufen oder sie nicht ordnungsgemäß anbringen.  

 Für Autos betragen die Kosten für eine Wochenvignette 3 €, für eine 
Monatsvignette 6 €, allerdings können sich die Preise ändern. Für 
Frachtfahrzeuge und Reisebusse für acht oder mehr Personen sind die 
Kosten höher. Die Vignetten können an den Grenzstellen bei der Einfahrt ins 
Land oder bei der Post und an den meisten Tankstellen innerhalb Rumäniens 
erworben werden. Zahlungen mit Bankkarten wie Maestro oder Electron 
werden nicht angenommen. 

 

Kraftstoffe 

 Hier eine Übersetzung der Kraftstoffebezeichnungen: 

o Benzina fara plumb  = Bleifreies Benzin 

o 95 sau 98   = Benzin Super / Super Plus 

o Motorina   = Diesel  

o GPL    = Autogas 

 Bitte beachten Sie, dass die meisten Tankstellen die kommerziellen 
Bezeichnungen verwenden. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, sollten Sie 
besser nachfragen. 

 Die meisten Tankstellen akzeptieren die gängigsten Kreditkarten. Im 
Allgemeinen können Sie an einem Schalter zahlen. 

 

Verkehrsunfall 

 Falls Sie in Rumänien in einen Verkehrsunfall verwickelt werden, sollte 
Ihre Versicherung jegliche Verletzung oder jeglichen Schaden, den Sie bei 
einer anderen Partei verursacht haben, abdecken. Bitte überprüfen Sie mit 
Ihrem Versicherer vor Ihrer Reise nach Rumänien die Details. 

 Ihr Versicherungsvertreter sollte Ihnen eine Versicherungskarte geben, 
die Sie an der Windschutzscheibe anbringen müssen. Diese dient als 
Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung und wird innerhalb Europas 
in Ländern, die das Versicherungskartensystem unterzeichnet haben, 
anerkannt. Es ist nicht obligatorisch, bei Ihrer Reise innerhalb der EU eine 
Versicherungskarte zu besitzen, wenn Sie Ihre Versicherungsbescheinigung 
mitbringen. 

 Bei einem Unfall ohne ernsthafte Verletzungen müssen die Parteien sich 
spätestens 24 Stunden nach dem Unfall bei der örtlichen Polizeibehörde 
melden. Die Polizeibehörde prüft dann den Sachverhalt und stellt Ihnen ein 
Dokument aus, das Sie dem Versicherer vorlegen können.  



 In naher Zukunft wird in Rumänien ein System zur gütlichen Schlichtung 
zwischen den Parteien bei einem Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen 
eingeführt werden. 

 Falls es sich um einen schwerwiegenden Unfall handelt und Sie ins 
Krankenhaus eingeliefert werden, kümmern sich die Behörden um alle 
Formalitäten. 

 Generell gilt bei einem Unfall in Rumänien das rumänische Gesetz, um 
Haftungsfragen zu klären und die Schadensersatzsumme zu bestimmen.  

 Falls Sie nicht für den Unfall verantwortlich sind, erlaubt Ihnen die 
Richtlinie 2000/26/EC in Ihrem Wohnland eine Entschädigung zu fordern. 

 Ihr Versicherer oder Sie selbst sollten sich mit dem Vertreter der anderen 
Versicherungsgesellschaft in ihrem Land in Verbindung setzen. Jeder 
europäische Versicherer muss einen sachkundigen Korrespondenten in den 
anderen Mitgliedsstaaten einsetzen. Sie sollten innerhalb von drei Monaten 
nach Ihrer Forderung ein Entschädigungsangebot erhalten. Falls Sie 
Schwierigkeiten damit haben sollten, die Kontaktdaten des Korrespondenten 
zu finden, sollten Sie die Einrichtung, die zu diesem Zweck in Ihrem Land 
eingerichtet wurde, kontaktieren. 

 

Parken in Rumänien 

 Parkuhren (“parcometre”) sind in rumänischen Städten nicht sehr 
gängig. Vor allem in Bukarest stellt das Parken aufgrund des Mangels an 
kostenlosen oder gebührenpflichtigen Parkplätzen ein Problem dar. 

 Bei gebührenpflichtigen Parkgelegenheiten kann der Tarif zwischen 0,5 € 
und 1,5€ pro Stunde variieren. Normalerweise wird der Tarif von 
Angestellten der Unternehmen, welche die Parkmöglichkeiten zur Verfügung 
stellen, entgegengenommen. Wenn der Tarif bezahlt wurde, muss ein Beleg 
ausgestellt werden. 

 Wichtig: Falsch geparkte Fahrzeuge werden mit einer Parkkralle 
versehen oder abgeschleppt. 

 

Autovermietung 

 Falls Sie ein Auto übers Internet buchen, sollten Sie den endgültigen 
Vertrag, den Sie mit der Autovermietungsagentur abschließen, überprüfen, 
bevor Sie ihn unterschreiben, um zu sehen, ob er alle von Ihnen im Internet 
ausgewählte Optionen enthält. Zögern Sie nicht, sich die Zeit zu nehmen, 
den Vertrag noch einmal durchzulesen oder Fragen über die 
Versicherungsdeckung zu stellen. 

 Schauen Sie sich das Auto genau an und melden Sie umgehend jegliche 
Schäden, die Sie entdecken. 

 Fragen Sie nach den Öffnungszeiten der Agentur, um das Auto 
persönlich zurückgeben zu können. Wenn Sie das Auto außerhalb der 
Öffnungszeiten auf dem Gelände des Unternehmens abstellen, besteht die 
Möglichkeit, dass Sie für Schäden am Auto verantwortlich gemacht werden, 
die Sie nicht verursacht haben. 
 
 
 
 

Falls Sie sich als ausländischer Verbraucher von einer rumänischen Geschäftsperson 
hintergangen fühlen, helfen Ihnen die Europäischen Verbraucherzentren (EVZ) 
gerne dabei, eine gütliche Einigung des Streitfalles zu finden. Sie können unter 
folgendem Link weitere Informationen und eine komplette Liste aller EVZ finden: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm  
 
     

EVZ Rumänien (Rumänisch/Englisch/Französich)  
+44 021 317.71.49 

 


